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RS OGH 1992/8/31 EKM16410/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1992

Norm

MRK Art6 Abs1 II5c

MRK Art8 IV3a

StPO §149a Abs1

StPO §149b Abs2

Rechtssatz

EKMR 31.8.1992, 16410/90 (Beschwerde gg Österreich)

§ 149 a Abs 1 und § 149 b Abs 2 StPO enthalten einschränkende Bedingungen und verfahrensmäßige Sicherungen für

die Zulässigkeit einer geheimen Telefonüberwachung. Der Bf war der Begünstigung im Zusammenhang mit

schwerwiegenden Straftaten verdächtig, und er wurde in der Folge von der Telefonüberwachung verständigt und

erhielt Gelegenheit zur Einsichtnahme in die schriftlichen Aufzeichnungen. Unter diesen Umständen war die geheime

Überwachung nicht unverhältnismäßig.
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